
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1295/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2013 zur Einrichtung des Programms Kreatives Europa (2014-2020) und zur 

Aufhebung der Beschlüsse Nr. 1718/2006/EG, Nr. 1855/2006/EG und Nr. 1041/2009/EG 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 347 vom 20. Dezember 2013) 

Auf Seite 233 in Artikel 24 Absatz 6: 

anstatt: „(6) Abweichend von Artikel 130 Absatz 2 der Haushaltsordnung kann die Kommission in ent
sprechend gerechtfertigten Fällen direkt mit der Umsetzung der geförderten Maßnahmen und Aktivi
täten zusammenhängende Kosten als förderfähig einstufen, auch wenn sie dem Empfänger bereits vor 
der Einreichung des Finanzhilfeantrags entstanden sind.“ 

muss es heißen: „(6) Gemäß Artikel 130 Absatz 1 der Haushaltsordnung kann die Kommission in entsprechend 
gerechtfertigten Fällen direkt mit der Umsetzung der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten zu
sammenhängenden Kosten als förderfähig einstufen, auch wenn sie dem Empfänger bereits vor der 
Einreichung des Finanzhilfeantrags entstanden sind.“
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